
Nutzungsordnung für die schuleigenen iPads und private Tablets (Beschluss der 

Schulkonferenz vom 21.02.2022) 

 

Schuleigene und private iPads und Tablets bieten vielfältige Möglichkeiten für den 
Einsatz im Unterricht: von der Nutzung als „digitales Heft“ über die Internetrecherche 
und die Arbeit mit verschiedenen Apps und Textverarbeitungsprogrammen bis hin zum 
Einsatz in kooperativen Arbeitsformen können die Geräte das Lernen erleichtern und 
eröffnen viele Chancen für einen modernen Unterricht. 
Wir – Lernende und Lehrende – wollen diese Chancen nutzen und sind uns gleichzeitig 
bewusst, dass wir für die Nutzung der Geräte Regeln brauchen, damit der Einsatz für alle 
Beteiligten motivierend und gewinnbringend ist und bleibt. Daher halten wir uns an 
folgende Regeln. 

1. Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, 
Urheberrechts und des Jugendschutzrechts. Es ist insbesondere verboten, 
pornographische, gewaltverherrlichende, rassistische oder diskriminierende Inhalte 
aufzurufen oder zu versenden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, 
melden wir dies der Lehrkraft. Oberster Grundsatz ist die Achtung der 
Persönlichkeitsrechte anderer Personen. 

2. Wir tragen die Verantwortung für die uns überlassenen schuleigenen iPads. 
Störungen oder Schäden melden wir sofort der Lehrkraft. Veränderungen der 
Installation und Konfiguration der schuleigenen iPads sowie Manipulationen an der 
Hard- und Softwareausstattung sowie das Verändern von Zugriffsrechten und das 
Kopieren und Installieren von Programmen sind grundsätzlich untersagt. Im Namen 
der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige 
Dienste im Internet benutzt werden. 

3. Während des Einsatzes im Unterricht beachten wir folgende Grundregeln:  
- Wir nutzen die Geräte im Unterricht nur für schulische und nicht für private Dinge. 
- Während wir die Geräte nutzen, essen und trinken wir nicht, da die Geräte durch 
Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet sind. 
- Wir legen die Geräte in der Regel flach auf den Tisch und räumen sie in unsere 
Taschen oder legen sie beiseite, wenn die Lehrkraft dies für eine bestimmte Phase 
des Unterrichts anordnet. 
- Wenn wir eigene Texte schreiben, achten wir auf die Lesbarkeit und Schriftgröße. 
- Wir speichern Daten und Dokumente in gängigen Dateiformaten. 
- Genau wie eine ordentliche Heftführung ist auch eine Organisation der Dokumente 
auf den digitalen Geräten erforderlich, damit Unterrichtsmaterialien gegebenenfalls 
schnell wieder auffindbar sind. 

4. Wenn wir mit Fotos / Videos / Audios arbeiten, beachten wir folgende 
Rahmenbedingungen: 
- Fotos, Videos und Audioaufnahmen, auf denen Personen zu sehen bzw. zu hören 
sind, dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit Einwilligung der Betroffenen 
angefertigt werden. 
- Die Aufnahmen dürfen nur zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. Die 
Aufnahmen sind nach Aufforderung durch die Lehrkraft zu löschen. 



- Aufnahmen, die zu unterrichtlichen Zwecken gemacht wurden, dürfen grundsätzlich 
nicht Dritten gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht 
werden, es sei denn, es liegen die Einwilligungen aller betroffenen Personen bzw. 
ihrer Erziehungsberechtigten entsprechend vor. 
- Unterrichtsmitschnitte (Audio und Video) sind verboten, es sei denn, sie erfolgen im 
Auftrag der Lehrkraft. 

5. Der drahtlose Zugang zum Schulnetz / Internet (WLAN) an der Schule verlangt eine 
angemessene und maßvolle Nutzung. Wir unterlassen es insbesondere,  
- als Einzelperson mehrere Geräte gleichzeitig zu nutzen, es sei denn die Lehrkraft hat 
dies genehmigt, 
- den Netzbetrieb durch ungezielte und übermäßige Verbreitung von Daten zu 
beeinträchtigen, 
- fremde Identitäten zu nutzen. 

6. Die Lehrkraft ist berechtigt, die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen z. B. durch 
Einsicht in den Browser- und App-Verlauf der schuleigenen Geräte zu überprüfen. 
Verstöße gegen diese Nutzungsordnung können die unverzügliche Pflicht zur 
Rückgabe des überlassenen iPads bzw. den zeitweisen Entzug privater Geräte sowie 
ggf. weitere Konsequenzen wie das zeitweise Verbot, private Geräte im jeweiligen 
Fachunterricht zu nutzen, zur Folge haben. 


